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Volltext
Fürsorgerische Unterbringung. Anordnung der Untersuchungshaft über einen fürsorgerisch Untergebrachten. Die Untersuchungshaft geht der fürsorgerischen Freiheitsentziehung vor. Die fürsorgerische Unterbringung ist nach der Haftentlassung einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Die beteiligten Instanzen müssen einander auf dem Laufendem halten. Die fürsorgerische Unterbringung bedarf nach der Haftentlassung einer neuerlichen Verfügung. Diese Verfügung, muss bei Haftende vorliegen, soweit die fürsorgerische Unterbringung nahtlos fortgeführt werden soll. Das Rechtsschutzinteresse an der Beurteilung der hängigen Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist weggefallen. Diese ist abzuschreiben.
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